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Wodurch gelingt oder scheitert 
Integration? – Erfahrungen aus der Arbeit 
mit jungen männlichen Geflüchteten in 
Baden-Württemberg

Das Wichtigste in Kürze 

 � Junge Geflüchtete sind vor und während der Flucht vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Nach 
ihrer Ankunft in Deutschland sind sie zudem auf eine umfassende Neuausrichtung ihrer gesam-
ten Lebensführung angewiesen. Verbesserungen im Bereich der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, der institutionellen Unterstützungsstrukturen sowie der pädagogischen und sozialar-
beiterischen Praxis können einen Beitrag zu gelingenden Integrationsverläufen und damit zur 
Verminderung des Risikos problematischer Entwicklungsverläufe und Verhaltensweisen leisten.

 � Junge männliche Geflüchtete werden öffentlich immer wieder als eine Problemgruppe darge-
stellt. Demgegenüber zeigt die wissenschaftliche Forschung, dass nur ein kleiner Teil durch 
problematische Entwicklungsverläufe und Verhaltensweisen auffällig wird. In diesem Gesell-
schaftsReport BW werden Ursachen sowie Möglichkeiten einer verbesserten Unterstützung 
dieser Teilgruppe aufgezeigt.1

 � Von jungen Geflüchteten wird erwartet, dass sie sich möglichst schnell und problemlos inte-
grieren (insbesondere durch Spracherwerb, schulische und berufliche Qualifizierung, Arbeits-
marktintegration). Hierbei wird jedoch übersehen, dass die Übergangsprozesse in die Erwach-
senenexistenz wie bei einheimischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen oft durch Krisen 
und Umwege gekennzeichnet sind, deren Bewältigung Zeit, angemessene Unterstützung und 
die Chance zu neuen Anfängen benötigt. Anzustreben ist hierfür eine Unterstützung, die kon-
tinuierlich, umfassend und institutionell koordiniert ist.

 � Die in der Kinder- und Jugendhilfe verankerten Altersnormen sind den vielfach atypischen Biogra-
fien junger Geflüchteter nicht immer angemessen. Hilfen für junge Geflüchtete sollten deshalb 
bei Bedarf auch über die Volljährigkeit bzw. das 21. Lebensjahr hinaus bereitgehalten werden. 

 � Die Integrationsanstrengungen Geflüchteter werden durch einen unsicheren Aufenthaltsstatus 
und eine fehlende Bleibeperspektive erschwert und können dadurch gegebenenfalls gänzlich 
entmutigt werden. Im Interesse der Förderung von Integration und damit der Verringerung des 

1 Dieser GesellschaftsReport BW stellt einen stark gekürzten Auszug aus einem ausführlicheren Forschungsbericht 
dar (siehe Scherr und Breit 2021b). Die Forschungsergebnisse und die daraus abgeleiteten Empfehlungen kön-
nen hier nicht detailliert dargestellt werden. Ein Teil der Empfehlungen ist auch in einer bereits veröffentlichten 
Publikation nachzulesen (Scherr und Breit 2021a). Eine ausführlichere Darstellung der internationalen Forschung 
und der theoretischen Grundlagen ist in einem Aufsatz erfolgt, der im Heft 2/2021 der Zeitschrift für Flucht- und 
Flüchtlingsforschung erschienen ist (Scherr und Breit 2021c).
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Risikos problematischer Entwicklungsverläufe ist anzustreben, dass allen jungen Geflüchteten, 
die auf absehbare Zeit in Deutschland leben werden, Zugang zu Sprachkursen, zu beruflicher 
Bildung und zum Arbeitsmarkt sowie zu einem sicheren Aufenthaltsstatus ermöglicht wird.

1. Einleitung

Ausgangspunkt des dem Report zugrundeliegenden Forschungsprojekts war die Beobachtung, 
dass es bislang in Deutschland an empirischer Forschung mangelt, die fundierte Aussagen über 
Ausmaß und Ursachen von Belastungen und Problematiken bei jungen Geflüchteten zulässt. Dabei 
unterstellt das Forschungsprojekt jedoch nicht, dass junge Geflüchtete im Vergleich zu gleichalt-
rigen Einheimischen in irgendeiner Weise generell problematischer sind. Ob, in welcher Hinsicht, 
bei welchen Teilgruppen und in welchem Ausmaß gegebenenfalls problematische Entwicklungs-
verläufe und Verhaltensweisen vorliegen, bedarf vielmehr einer genauen Betrachtung. Die Stu-
die, auf der der vorliegende GesellschaftsReport BW basiert, zeigt in Übereinstimmung mit der 
internationalen Forschung, dass junge Geflüchtete zweifellos spezifischen biografischen und aktu-
ellen Belastungen unterliegen. Diese Belastungen haben negative Auswirkungen auf ihre psycho-
soziale Situation und ihre Integrationschancen (ICMPD 2019; ISMU 2019; UNICEF 2017; Cardoso 
et al. 2017; Weine et al. 2013, 2014; Etiemble und Zanna 2013; Etiemble 2008). Dies führt aber 
nachweislich nur bei einem kleinen Teil und in geringem Umfang auch zu strafrechtlich relevanten 
Delikten (siehe weiter unten). 

Informationen und Zahlen zu jungen Geflüchteten

2019 waren 210 005 Personen in Baden-Württemberg schutzsuchend.1 Schutzsuchende sind 
überwiegend jungen Menschen, etwa 40 % sind unter 25 Jahren und etwa ein Sechstel ist 
schulpflichtig. Das Durchschnittsalter bei Einreise beläuft sich auf 22,2 Jahre. 29 % aller Schutz-
suchenden stammen aus Syrien, 10 % aus Afghanistan und 11 % aus dem Irak. Mehr als die 
Hälfte (56 %) befindet sich zwischen 3 und 6 Jahren in Deutschland. In allen Altersgruppen 
sind männliche Schutzsuchende stärker vertreten als weibliche. Unter jungen Geflüchteten 
ist dieser Anteil nochmals höher. Etwa 70 % der Schutzsuchenden haben einen anerkannten 
Schutzstatus (Bundesagentur für Arbeit 2020, Statistisches Bundesamt 2020a). Der Großteil 
junger geflüchteter Männer (75 %) ist alleinstehend und auch alleine nach Deutschland einge-
reist, während dies nur bei 15 % der jungen geflüchteten Frauen der Fall ist (Niehues 2021: 4).

Rund ein Drittel der jungen Geflüchteten verfügt bei Ankunft in Deutschland über keinen for-
malen Bildungsabschluss. Ausnahme sind die jungen Geflüchtete aus Syrien, diese haben 
häufiger eine höhere Bildung: „Drei Viertel (74 %) der jungenSyrer_innen haben ihre Schule 
erfolgreich mit einem Abschluss abgeschlossen. Bei den jungen Geflüchteten aus allen ande-
ren Herkunftsländern verfügte die Hälfte (51 %) der Personen bei Ankunft in Deutschland über 
einen Schulabschluss, gut ein Drittel (35 %) musste die Schule ohne Abschluss beenden und 
weitere 14 % der jungen Geflüchteten hatte keine Schule besucht (Niehues 2021: 49). Nur 
jeder zehnte junge Geflüchtete verfügt bei Einreise über einen beruflichen Abschluss. Erwerbs-
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2. Forschungskonzept und Datenerhebung

Die Forschungsarbeit wurde an der qualitativen Forschungsmethodologie der Grounded Theory 
ausgerichtet (Strübing 2014). Befragt wurden mittels leitfadengestützter offener Interviews 41 
Expert_innen aus unterschiedlichen Bereichen der Arbeit mit jungen Geflüchteten. Durchgeführt 
wurden die Interviews in unterschiedlichen Städten und ländlichen Regionen Baden-Württem-
bergs, um lokale Unterschiede berücksichtigen zu können. Dies erfolgte in vier Großstädten und 
zehn Landkreisen. Um ergänzend die Perspektive der Betroffenen berücksichtigen zu können, gin-
gen in die Analyse zudem Interviews mit Geflüchteten aus zwei abgeschlossenen Forschungspro-
jekten (Scherr und Breit 2020a, 2020b; Scherr und Sachs 2017) sowie neun weitere, für dieses 
Projekt geführte Einzel- und Gruppeninterviews mit jungen Geflüchteten ein, die strafrechtlich vor-
belastet waren und/oder von Sozialarbeiter_innen als Fälle genannt wurden, die durch problema-
tische Verläufe gekennzeichnet sind (siehe auch Scherr und Breit 2021b: 5f.). 

Auf Grundlage der geführten Interviews können biografische Verläufe und damit einhergehende 
Problemlagen analysiert sowie Aussagen dazu getroffen werden, welche Bedeutung die insti-
tutionellen Strukturen und die konzeptionelle Gestaltung von Unterstützungsmaßnahmen sowie 
deren rechtliche Vorgaben dafür haben. Aufgezeigt werden können auch typische Herausforde-

tätig waren vor Einreise rund zwei Drittel. Selbst wenn schulische oder berufliche Abschlüsse 
vorhanden sind, werden diese oftmals nicht oder schwer anerkannt. Nur wenig junge Geflüch-
tete haben in Deutschland bislang einen schulischen oder beruflichen Abschluss nachgeholt, 
etwas weniger als die Hälfte ist erwerbstätig (Niehues 2021: 8ff.).

Auf Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention gelten unbegleitete Minderjährige, also Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und deren 
Einreise nicht in Begleitung eines oder einer Personensorgeberechtigten oder Erziehungs-
berechtigten erfolgt ist, als besonders schutzbedürftig (Tangermann und Hoffmann-Zlotnik 
2018). Damit sind die Jugendämter dafür zuständig, dass sie bei einer geeigneten Person, in 
einer Jugendhilfeeinrichtung oder sonstigen Wohnform untergebracht werden und ein Vor-
mund bestellt wird. Die vorläufige Inobhutnahme geht, wenn sich keine Erziehungs- oder Sor-
geberechtigten in Deutschland aufhalten, in eine reguläre Inobhutnahme nach unbegleiteter 
Einreise über. 2019 wurden in Baden-Württemberg 788 unbegleitete Minderjährige vorläufig 
von einem Jugendamt in Obhut genommen. Die meisten von ihnen waren männlich (86,8 %) 
(Statistisches Bundesamt 2020b). 2016 erreichte die Anzahl der unbegleiteten Minderjährigen 
bundesweit einen Höchststand und sinkt seitdem in Deutschland kontinuierlich (Deutscher Bun-
destag 2020), während im Nachbarland Frankreich ein Anstieg festzustellen ist (Käckmeister 
2021: 146f.). 2020 wurden Baden-Württemberg im Rahmen der bundesweiten Verteilung nur 
noch 176 der unbegleiteten minderjährigen Asylerstantragstellenden zugewiesen (BAMF 2021).

1 Als Schutzsuchende gelten „Ausländerinnen und Ausländer, die sich unter Berufung auf völkerrechtliche, hu-
manitäre oder politische Gründe in Deutschland aufhalten und mit entsprechendem aufenthaltsrechtlichem 
Status im Ausländer zentralregister (AZR) erfasst sind“ (https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Um 
welt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Glossar/schutzsuchende.html. Download vom 17.05.2020.). Dies um-
fasst sowohl Personen im Asylverfahren, Geflüchtete mit Aufenthaltstitel sowie Personen, die sich nach Ableh-
nung im Asylverfahren weiterhin in Deutschland aufhalten.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Glossar/schutzsuchende.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Glossar/schutzsuchende.html


 Nr. 3 | 2021     Seite 5GesellschaftsReport BW

rungen und Schwierigkeiten, mit denen Fachkräfte in der Flüchtlingsarbeit konfrontiert sind, sowie 
Ansatzpunkte für eine Verbesserung von Unterstützungsmaßnahmen und den integrationspoliti-
schen Rahmenbedingungen. 

Befunde der kriminologischen Forschung

Auf Grundlage der Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) ist zunächst festzustellen, 
dass die weit überwiegende „Mehrzahl aller Geflüchteten nicht im Zusammenhang mit einer 
Straftat in Erscheinung“ trat (BKA 2019) sowie dass es sich bei der weit überwiegenden Zahl 
der ermittelten Straftaten um sogenannte Bagatelldelikte (etwa: Ladendiebstahl, Leistungs-
erschleichung) handelt.

Im Hinblick auf Gewaltdelikte stellt eine Studie zur polizeilich registrierten Gewaltdelinquenz1 

von Geflüchteten in Niedersachsen (Baier und Kliem 2019) fest, dass bei männlichen Geflüch-
teten im Vergleich zu gleichaltrigen männlichen Einheimischen zwar von einem etwas erhöhten 
Niveau der registrierten Gewaltkriminalität auszugehen ist, Geflüchtete diesbezüglich jedoch 
„eine in sich sehr heterogene Gruppe“ (Baier und Kliem 2019) sind: Im Bereich der registrier-
ten Gewaltkriminalität sind insbesondere Geflüchtete aus Ländern auffällig, deren Asylanträge 
häufig abgelehnt werden. Dies kann nach Einschätzung der Autoren als eine Reaktion auf die 
Erfahrung des Scheiterns und der Perspektivlosigkeit interpretiert werden. Zu berücksichtigen 
ist diesbezüglich auch, dass Verzerrungen der Daten aufgrund selektiven Anzeigeverhaltens 
zu Ungunsten von Geflüchteten wahrscheinlich sind. 

Im Hinblick auf Sexualdelikte kommt Hörnle (2018) zu der Einschätzung, dass zwar von einer 
leicht erhöhten Tatverdächtigenbelastungsziffer (TVBZ) für Sexualdelikte bei Geflüchteten aus-
zugehen ist, die verfügbaren Daten jedoch in keiner Weise einen Generalverdacht gegenüber 
Geflüchteten rechtfertigen:

„Dass im Jahr 2017 etwa 0,15 % bis 0,20 % der männlichen Zuwanderer ab 16 Jahren als 
Täter eines Delikts nach § 177 StGB erfasst wurden, bedeutet umgekehrt auch, dass dies bei 
99,85 % bis 99,8 % nicht der Fall war. Pauschalisierende, undifferenzierte Urteile über männ-
liche Zuwanderer sind daher eindeutig unangebracht.“ (Hörnle 2018).

Auf Grundlage verfügbarer Befunde der kriminologischen Forschung fasst Walburg (2020; 
Feltes et al. 2017) folgende Empfehlungen zusammen: Im Interesse der Kriminalprävention 
sollten „lange Phasen der Statusunsicherheit, Passivität sowie gewaltbegünstigende Formen 
der Unterbringung“ möglichst vermieden sowie möglichst schnell „Kontakte zur Gesellschaft 
und Zugänge zum Arbeitsmarkt gefördert werden“.
Zum möglichen Drogenkonsum junger Geflüchteter liegen für Deutschland nur vereinzelte Daten 
vor (siehe auch Zurhold und Kuhn 2019). In der internationalen Forschung wird akzentuiert, dass 
Stressbelastungen durch Traumata, der Verlust von Angehörigen, Anpassungsschwierigkeiten 
und Benachteiligungen das Risiko psychischer Erkrankungen und damit zugleich das Risiko 
von Alkohol- und Drogenmissbrauch erhöhen (siehe etwa Sowey 2005, Harris et al. 2019).

1 Unter Gewaltdelinquenz werden hier Straftaten verstanden, die mit der Androhung oder Anwendung körper-
licher Gewalt einhergehen.
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3. Integrationsprozesse und Risikofaktoren

Zusammenhänge zwischen Integrationsprozessen und problematischen Verhaltensweisen sind 
erheblich komplexer, als dies in allzu vereinfachenden Annahmen, zum Beispiel über Armut oder 
Arbeitslosigkeit als vermeintliche Ursache von Kriminalität behauptet wird (siehe auch Scherr 
2018). Zentrale Befunde der Forschung über die biografische Entstehung von Jugenddelinquenz 
(Schumann 2018; Sampson und Laub 1997) können gleichwohl zu der Einschätzung zusammen-
gefasst werden, dass das Risiko devianter Verhaltensweisen dann reduziert wird, wenn ein res-
pektabler sozialer Status, ein ausreichendes Einkommen, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und 
sozialer Anerkennung, eine strukturierte Gestaltung des Alltags und befriedigende soziale Bezie-
hungen erreicht werden können. Deshalb sind Verzögerungen, Blockierungen, Krisen und Erfah-
rungen des Scheiterns in Integrationsprozessen von zentraler Bedeutung, um die Problematiken 
zu verstehen, die in Bezug auf junge Geflüchtete diskutiert werden. In Bezug auf die spezifische 
Situation von Geflüchteten ist diesbezüglich aufgezeigt worden, dass für diese neben den Dimen-
sionen der strukturellen Integration (insbesondere: Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration), 
der lebensweltlichen Integration (soziale Kontakte zu Einheimischen und in migrantischen Com-
munities) und der soziokulturellen Adaption (Sprach- und Wissenserwerb) die Dimension Sicher-
heit und Stabilität von zentraler Bedeutung ist. Sicherheit und Stabilität sind dann gegeben, wenn 
ein dauerhafter Aufenthaltsstatus erreicht wurde und Geflüchtete sich in ihrem lokalen Kontext als 
akzeptierte Gesellschaftsmitglieder erleben, die dort vor Gewalt und Diskriminierung geschützt 
sind (Ager und Strang 2008, 2010).

Auf Grundlage der vorliegenden Forschungsergebnisse sowie damit übereinstimmender Erkennt-
nisse anderer Studien über junge Geflüchtete (siehe auch ISMU 2019; Dähnke et al. 2018; Lech-
ner und Huber 2017; Dupont et al. 2005; Mayor of London 2004), können vor diesem Hintergrund 
folgende Risikofaktoren genannt werden, die bei Geflüchteten als Belastungen wirksam werden, 
die zu problematischen Verhaltensweisen führen können: 

Strukturelle Integrationsbarrieren
Gleichberechtigte Teilhabe und gesicherte gesellschaftliche Zugehörigkeit sind im Fall von Geflüch-
teten während des Asylverfahrens und im Fall einer Ablehnung auch danach nicht gewährleistet; 
ihr Zugang zu zentralen Voraussetzungen und Dimensionen von Integrationsprozessen (Aufent-
haltsrecht, Bewegungsfreiheit, Recht auf Bildung, Zugang zu Ausbildung, Arbeit und Gesundheits-
versorgung) unterliegt einem komplexen und hierarchisch abgestuften System von Regulierungen 
durch das Ausländer- und Flüchtlingsrecht, die sich als strukturelle Integrationsbarrieren auswir-
ken können.

Wissen- und Kompetenzerwerb
Junge Geflüchtete sind darauf verwiesen, sprachliche Kompetenzen, schulische und berufliche 
Qualifikationen sowie ein Wissen über Institutionen und Normen des Alltagslebens in der Auf-
nahmegesellschaft zu erwerben. Ihre biografischen Voraussetzungen sind dafür in vielen Fällen 
ungünstig, insbesondere dann, wenn in der Herkunftsgesellschaft kein oder nur ein sehr begrenz-
ter Schulbesuch möglich war.
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Unsicherheit der Zukunftsperspektive
Geflüchtete mit (noch) ungesichertem Aufenthaltsstatus können nicht davon ausgehen, dass sie 
eine angestrebte Lebensperspektive in der Aufnahmegesellschaft tatsächlich realisieren können. 
Sie sind damit im Unterschied zu Einheimischen einer fundamentalen Unsicherheit ihrer Zukunfts-
perspektive ausgesetzt. Zugleich stehen sie unter dem besonderen Druck zu versuchen, etwa 
durch schulische und berufliche Qualifizierung, möglichst umgehend sich die Voraussetzungen 
für einen Aufenthaltstitel für sogenannte gut Integrierte (§ 25a AufenthG) oder etwa eine Ausbil-
dungsduldung (§ 60c AufenthG) zu erarbeiten.

Fehlende Unterstützung durch Familien und Verpflichtungen
Im Fall von unbegleiteten Minderjährigen und jungen Erwachsenen erfolgt die Bewältigung der 
Jugendphase und des Übergangs in den Erwachsenenstatus ohne familiale Vor-Ort-Unterstüt-
zung und Kontrolle im Alltag. Zugleich gilt, dass ein Teil der jungen Geflüchteten unter dem Druck 
steht, finanzielle Unterstützungsleistungen für ihre Familien und Verwandtschaften im Herkunfts-
land zu erbringen und damit eine Versorgerrolle für diese zu übernehmen.

Intransparenz des Hilfesystems
Bei jungen Geflüchteten kann nicht davon ausgegangen werden, dass ihnen die Funktion und die 
Prinzipien des Hilfesystems in Deutschland transparent sind, zum Beispiel welche Leistungen sie 
in Anspruch nehmen können oder ob die Inanspruchnahme von Hilfen und das Preisgeben vertrau-
licher Informationen in Hilfeprozessen zu negativen aufenthalts- und strafrechtlichen Konsequen-
zen führen kann. Daraus können Hemmschwellen für die Inanspruchnahme von Hilfen resultieren.

Aufbau sozialer Kontakte
Flucht bedeutet auch einen Bruch mit sozialen Kontakten und Netzwerken, die im Herkunftskontext 
und gegebenenfalls in Transitländern den Aufbau von Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen 
ermöglichen. Dies etabliert für die überwiegend männlichen Jugendlichen auch die Herausforde-
rung, in der Aufnahmegesellschaft soziale Kontakte aufzubauen, in denen sich Möglichkeiten zur 
Entwicklung von Freundschaften und Partnerschaften ergeben.

Psychische Belastungen
Zu den Herausforderungen der strukturellen und sozialen Integration sowie soziokulturellen Adap-
tion kommen gegebenenfalls emotionale Belastungen und psychische Erkrankungen – etwa Trau-
matisierungen – in Folge der Bedingungen und Erfahrungen vor, während und nach der Flucht und 
deren Bewältigung – hinzu.

Diskriminierungserfahrungen
Für einen relevanten Teil junger Geflüchteter stellen alltägliche Diskriminierungserfahrungen eine 
Zusatzbelastung dar, die emotionale und praktische Bewältigung erfordert und zu faktischen 
Benachteiligungen in Schulen, Betrieben und im Freizeitbereich führen kann.

Folglich besteht bei jungen Geflüchteten ein Bedarf an Unterstützungsmaßnahmen, die berück-
sichtigen, dass bei diesen von besonderen Belastungen und Schwierigkeiten auszugehen ist, die 
zu den lebensphasentypischen Entwicklungsrisiken hinzukommen 
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4. Leistungen und Herausforderungen des Unterstützungssystems

Jungen Geflüchteten steht ein breit gefächertes Angebot von sozialarbeiterischen Hilfen, Bera-
tungsangeboten und Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung, die unter anderem von Jugendäm-
tern, Wohlfahrtsverbänden, freien Trägern, Vormundschaften, Gesundheits- und Schulämtern, 
Jobcentern und Arbeitsagenturen, Ausländerbehörden, Migrantenorganisationen und ehrenamt-
lich Engagierten erbracht werden (Tangermann und Hoffmeyer-Zlotnik 2018). Damit besteht zwar 
ein breites Angebot an fachlich spezialisierten Hilfsmaßnahmen. Gleichwohl lassen sich auf Grund-
lage der Forschung der PH Freiburg eine Reihe von Herausforderungen aufzeigen, die das Risiko 
von krisenhaften Entwicklungs- und Integrationsverläufen erhöhen. 

4.1. Undurchschaubarkeit rechtlicher Bedingungen und unzureichende 
Vernetzung institutioneller Zuständigkeiten als Belastungsfaktoren

Integrationsprozesse junger Geflüchteter vollziehen sich unter Bedingungen rechtlicher Vorga-
ben und institutioneller Zuständigkeiten, die für sie selbst nur begrenzt durchschaubar sind. 
Auch für die Fachkräfte in der Flüchtlingsarbeit stellt es eine erhebliche Herausforderung dar, die 
Auswirkungen der komplexen rechtlichen Regulierungen, die zum Teil mit erheblichen Ermes-
sensspielräumen der Gerichte und Behörden einhergehen, sowie der immer wieder erneuten 
Änderungen von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften in den jeweiligen Fällen einschätzen zu 
können. Dies führt zu einer paradoxen Situation, in der von Geflüchteten gefordert wird, einen 
rationalen Umgang mit den gegebenen Bedingungen zu finden, die jedoch nur ansatzweise zu 
durchschauen sind. In zugespitzter Weise wird diese Problematik darin deutlich, dass ein Teil 
der jungen Geflüchteten über ihren eigenen aufenthaltsrechtlichen Status nicht Bescheid weiß, 
diesen nicht benennen und die rechtlichen Konsequenzen des aktuellen Aufenthaltsstatus nicht 
einschätzen kann. In Interviews mit Geflüchteten zeigt sich zudem, dass ihnen die rechtliche 
Bedeutung der unterschiedlichen Aufenthaltstitel nur begrenzt bekannt ist und sie deshalb immer 
wieder darauf angewiesen sind, sich durch Fachkräfte oder Ehrenamtliche beraten zu lassen, 
welche Möglichkeiten ihnen offenstehen oder ob sie mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen 
rechnen müssen. 

Junge Geflüchtete?

Unter jungen Geflüchteten werden hier junge Menschen bis 26 Jahre verstanden (§ 7 SGB 
VIII), die als Minderjährige oder Volljährige, allein oder mit Sorgeberechtigten nach Deutschland 
eingereist sind. Aus der UN-Kinderrechtskonvention und dem SGB VIII ergeben sich jeweils 
spezifische Zuständigkeiten der Kinder- und Jugendhilfe, die bei unbegleiteten Minderjährigen 
die Unterbringung in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe bzw. in Pflegefamilien umfas-
sen. Der Anspruch auf Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe ist nicht an den aufenthalts-
rechtlichen Status gebunden. Einen Überblick über die Situation unbegleiteter Minderjähriger 
in Deutschland gibt der einschlägige Bericht der Bundesregierung (zuletzt: Bundestagsdruck-
sache 19/17810 vom 5.3.2020).
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Ein Teil der Geflüchteten hat zudem Schwierigkeiten, die administrativen Verfahrensabläufe zu 
bewältigen und ist gegebenenfalls von Sanktionen wie Arbeitsverboten betroffen, was zu Frus- 
trationserfahrungen führen kann, die sich zu einer Abwehrhaltung und einem Misstrauen gegen-
über den Behörden verfestigen können. In Zusammenhang damit berichten Fachkräfte von der 
vielfach immer noch unzureichenden Verfügbarkeit von Übersetzer_innen in der Kommunikation 
mit Behörden und in Beratungssituationen. Sie betonen, dass Sozialarbeitende in der Verfahrens-
beratung nicht über die erforderliche Zeit verfügen, um vertrauensgestützte Kontakte herzustel-
len und allen Geflüchteten die rechtlichen Gegebenheiten hinreichend verständlich zu machen. 

Die Problematik, Bedingungen ausgesetzt zu sein, die nur begrenzt durchschaubar sind, betrifft 
auch die Zuständigkeiten und die Zugänglichkeit des komplexen Systems der Leistungen, die 
durch die Kinder- und Jugendhilfe, die Migrationssozialarbeit und die zivilgesellschaftliche Flücht-
lingshilfe sowie durch andere Institutionen (unter anderem Schulsozialarbeit, Agentur für Arbeit) 
erbracht werden. Welche Institutionen und Personen unter welchen Bedingungen für welche 
Unterstützungsleistungen zuständig sind, was diese leisten können und was nicht, ist für Geflüch-
tete vielfach nicht nachvollziehbar. 

Folglich trägt zur Verringerung des Risikos problematischer Entwicklungs- und Integrationsver-
läufe die Qualität der Beratung junger Geflüchteter ebenso zu verbessern wie die Vernetzung 
und Kooperation der mit ihnen befassten Institutionen bei.

4.2. Atypische Wechsel zwischen Eigenverantwortung und 
Jugendlichkeit in stationären Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe

Für junge Geflüchtete ist ein atypischer Wechsel zwischen einer frühen selbstständigen und in 
diesem Sinne erwachsenen Lebensführung während und gegebenenfalls bereits vor der Flucht 
einerseits, ihrer Rückverweisung in die Positionen des unmündigen und erziehungsbedürftigen 
Jugendlichen nach Ankunft in Deutschland andererseits charakteristisch: Junge Geflüchtete waren 
zum Teil bereits vor der Flucht auf sich alleine gestellt, während der Flucht mussten sie sich eigen-
ständig und unter schwierigen Bedingungen bis nach Deutschland durchschlagen. Sie waren dar-
auf verwiesen, eigenständig und mit „Listen und den Taktiken des Informellen“ (Seukwa 2007) 
ihre Flucht zu bewältigen. Wenn sie dann als unbegleitete Minderjährige nach Deutschland ein-
reisen, wird ihnen die Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen zugesprochen und sie werden in 
die Zuständigkeit der Jugendhilfe verwiesen. Dies hat zur Folge, dass sie aufgefordert sind, nach 
einem mehr oder weniger langen Zeitraum der Eigenverantwortlichkeit wieder eine Situation zu 
akzeptieren, in der von der Notwendigkeit von Beaufsichtigung und Erziehung ausgegangen wird. 

In Interviews mit Fachkräften der Flüchtlingsarbeit zeigt sich ein Bewusstsein für diese Proble-
matik. Deshalb sehen sich die Fachkräfte mit der Herausforderung konfrontiert, bei Geflüchteten 
einen Lernprozess zu initiieren, der bei diesen zur Akzeptanz der ihnen institutionell und rechtlich 
zugewiesenen Position als Jugendliche in einer von Fachkräften geleiteten Einrichtung führen soll. 
Dabei verfügen Fachkräfte jedoch zugleich nur sehr begrenzt über die Möglichkeit, Regelakzep-
tanz mit Sanktionsdrohungen durchzusetzen, ohne die auf Vertrauen und gegenseitiger Akzeptanz 
basierende Hilfebeziehungen zu gefährden. Sie verfügen zudem ohnehin nur über begrenzte Sank-
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tionsmöglichkeiten, wenn sie einen Abbruch der Hilfebeziehungen durch Überweisung in eine 
andere Zuständigkeit oder die Aufkündigung der Zuständigkeit der Jugendhilfe nach Erreichen der 
Volljährigkeit vermeiden wollen. Sie sind also darauf verwiesen, junge Geflüchtete davon zu über-
zeugen, dass jeweilige Regeln notwendig sind, um rechtlichen Vorgaben oder organisatorischen 
Erfordernissen entsprechen zu können.

Die dargestellte Situation stellt für Fachkräfte ebenso eine erhebliche Irritation dar wie für Geflüch-
tete: Geflüchtete sind herausgefordert, sich auf eine Situation einzustellen, in der sie eingespielte 
Erwartungen und Verhaltensweisen aufgeben und sich auf veränderte Bedingungen einstellen 
müssen, um als Klient_innen anerkannt zu werden, die durch Hilfsangebote erreicht werden kön-
nen und die ihren Mitwirkungsverpflichtungen gerecht werden.2 Gelingt ihnen dies nicht, steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass Hilfsmaßnahmen eingeschränkt oder beendet werden, weil sie als aus-
sichtslos erscheinen. Fachkräfte werden mit der Erfahrung konfrontiert, dass das Repertoire ihrer 
fachlichen Handlungsweisen Ergebnis einer Fachtheorie und -praxis ist, die am Fall einheimischer 
Jugendlicher und ihren Sozialisationsvoraussetzungen entwickelt wurde, die spezifischen Voraus-
setzungen Geflüchteter jedoch nicht berücksichtigt und sich deshalb als unangemessen und nicht 
tragfähig erweisen kann. 

Für den Umgang mit dieser Situation ist eine kontinuierliche Unterstützung der Fachkräfte durch 
Supervision ebenso hilfreich wie eine konzeptionelle Diskussion dazu, wie flexiblere Hilfekonzepte 
entwickelt werden können, die versuchen, eine angemessene Balance zwischen pädagogischen 
und organisatorischen Erfordernissen sowie der Anerkennung der Bedürfnisse Geflüchteter nach 
Selbstbestimmung im Alltag zu finden.

4.3. Übergang in den Erwachsenstatus bei unbegleiteten 
Minderjährigen

Als zentraler Wendepunkt wird von Fachkräften eine Fallkonstellation beschrieben, bei der mit 
dem Übergang in die Volljährigkeit eine mehr oder weniger abrupte Beendigung von Maßnah-
men der Jugendhilfe einhergeht, was zur Verstärkung problematischer Entwicklungen und Ver-
haltensweisen führen kann. Hingewiesen wird diesbezüglich unter anderem auf Langeweile und 
eine fehlende Tagesstruktur, wenn junge Geflüchtete nicht mehr die Schule besuchen oder keiner 
Berufstätigkeit nachgehen, eine fehlende soziale Einbindung in familienähnliche Zusammenhänge 
und damit das Wegfallen einer sozialen Kontrolle durch erwachsene Bezugspersonen sowie auf 
die Gefahr vermehrter Gelegenheiten, in Gemeinschaftsunterkünften und Obdachlosenunterkünf-
ten mit kleinkriminellen Praktiken und dem möglichen Konsum von Alkohol und Drogen in Berüh-
rung zu kommen. In der internationalen Forschung (siehe oben) ist in Übereinstimmung damit 
aufgezeigt worden, dass das gleichzeitige Fehlen von sinnstiftenden Betätigungsmöglichkeiten 
und sozialer Einbindung die Risiken delinquenten Handelns steigert.

2 Mitwirkungsverpflichtungen beziehen sich insbesondere darauf, dass eine regelmäßige Teilnahme an vereinbar-
ten Integrationsmaßnahmen (wie zum Beispiel Schulbesuch, Besuch von Sprachkursen) erfolgt, die Bereitschaft, 
Regeln der jeweiligen Einrichtungen einzuhalten oder von Fachkräften vorgeschlagene Hilfeangebote zu akzeptie-
ren.
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Institutionell und rechtlich bedingt ist diese Problematik dadurch, dass die umfassende Zustän-
digkeit der Kinder- und Jugendhilfe für Geflüchtete mit dem Erreichen der Volljährigkeit bzw. des 
21. Lebensjahres auch dann enden kann, wenn faktisch noch keine ausreichenden Voraussetzun-
gen für eine eigenverantwortliche Lebensführung gegeben sind. Die dem Kinder- und Jugendhil-
ferecht zugrundeliegenden Annahmen über eine erwartbare biografische Entwicklung sind den 
Lebensverläufen von Geflüchteten jedoch nicht angemessen, wenn diese im Herkunftsland und 
während der Flucht keine oder nur eine geringe schulische Bildung erwerben konnten und bei 
einer Einreise mit 16 oder 17 Jahren nur relativ wenig Zeit zur Verfügungen haben, um bis zur 
Beendigung der Jugendhilfe Sprache und Qualifikationen zu erwerben sowie sich auf das Leben 
in der Aufnahmegesellschaft einzustellen.

Dementsprechend wird das Verlassen der Jugendhilfe von den Fachkräften insbesondere dann 
als schwierig beschrieben, wenn kein privater Wohnraum zur Verfügung steht, keine ausreichende 
Verselbstständigung und berufliche Integration stattgefunden hat, keine erwachsene Bezugsper-
son für Fragen der alltäglichen Lebensführung zur Verfügung steht sowie die Bleibeperspektive 
mit Erreichen der Volljährigkeit nicht geklärt ist.

Besonders problematisch stellt sich diese Situation für diejenigen Geflüchteten dar, denen eine 
Fortführung von Hilfen zur Erziehung über das 18. Lebensjahr hinaus nicht gewährt wird. Dies kann 
dazu führen, dass gerade bei aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe problematischen Verhaltens-
weisen junger Geflüchteter keine weiteren Leistungen mehr bewilligt werden, weil diese Verhal-
tensweisen als Ausdruck fehlender Mitwirkungsbereitschaft interpretiert werden. Damit stehen 
dann aber gerade denjenigen jungen Geflüchteten keine Leistungen der Jugendhilfe mehr zur Ver-
fügung, die auf Begleitung und Unterstützung noch in besonderer Weise angewiesen wären. Denn 
sie müssten diese eigenständig einfordern, da die Regelangebote der Flüchtlingsarbeit typischer-
weise von einer Komm-Struktur gekennzeichnet sind.3 Für einen relevanten Teil der Geflüchteten, 
die von Fachkräften als problematisch wahrgenommen werden, ist es jedoch charakteristisch, dass 
sie nicht in der Lage oder dazu bereit sind, sich auf Hilfen einzulassen bzw. diese kontinuierlich 
wahrzunehmen – gerade deshalb gilt ja ihre Mitwirkungsbereitschaft als unzureichend.4 

Vor diesem Hintergrund ist es geboten, Möglichkeiten der sozialarbeiterischen Begleitung junger 
Erwachsener zu erwägen, die nicht in der Lage oder bereit sind, Hilfen eigenverantwortlich einzu-
fordern oder kontinuierlich wahrzunehmen.

Übergangsprobleme betreffen auch die Wohnraumversorgung: Verlassen junge Geflüchtete die 
stationäre Jugendhilfe, ohne bereits über einen privat angemieteten Wohnraum zu verfügen, sind 
diejenigen Gemeinde und Städte für die Unterbringung zuständig, in denen sie sich tatsächlich 

3 Die Forscher_innen des diesem Report zugrundeliegenden Forschungsprojekts wurden jedoch darauf hinge-
wiesen, dass das Landesprogramm Integrationsmanagement auch begrenzte Möglichkeiten einer aufsuchen-
den Herangehensweise vorsieht (etwa: Hausbesuche). Davon sind weitergehende Handlungsansätze wie mobile 
Jugendarbeit und Streetwork zu unterscheiden, die auf die aktive Herstellung von Klient_innenbeziehung abzie-
len.

4 Einige Fachkräfte aus Jugendämtern reagierten hierauf, indem sie Jugendhilfemaßnahmen für junge Volljäh-
rige auch dann verlängerten, wenn die geforderten Mitwirkungspflichten nur in sehr begrenztem Maß vorhan-
den waren. Begründet wurde dies mit dem Wissen um die oben beschriebenen Risiken eines problematischen 
Lebensverlaufs.
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aufgehalten haben. In diesem Fall gelten die jungen Geflüchteten als Wohnungslose, die in Not-
unterkünften untergebracht werden müssen. Im vorliegenden empirischen Material zeigt sich, 
dass in diesen Fällen insbesondere Städte jedoch nicht auf die Unterbringung in Obdachlosenun-
terkünften zurückgreifen, sondern auf Grundlage kommunaler Vereinbarungen eine Unterbringung 
in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete bevorzugen. Aus Sicht der Fachkräfte ist zwar eine 
anschließende Unterbringung junger Geflüchteter in Gemeinschaftsunterkünften einer Unterbrin-
gung in Obdachlosenunterkünften vorzuziehen. Gleichwohl wird aber auch jene Unterbringung als 
problematisch beschrieben. Denn dort kann in der Regel durch die Sozialdienste keine spezifische 
Unterstützung der jungen Menschen gewährleistet werden. Problematische Verhaltensweisen 
können sich unter den dortigen Bedingungen (fehlende Tagesstruktur nach Beendigung der Schul-
pflicht, Konflikte infolge der beengten Unterbringung, gegebenenfalls negativer Einfluss anderer 
Bewohnenden; siehe oben) verstärken.

4.4. Alleinstehende männliche Geflüchtete in 
Gemeinschaftsunterkünften

Ein Teil der jungen Geflüchteten ist darauf verwiesen, in Gemeinschaftsunterkünften zu leben. In den 
geführten Interviews wird von Fachkräften auf teils multiple Problemlagen junger alleinstehender 
Geflüchteter in Gemeinschaftsunterkünften hingewiesen, die zum Teil Ergebnis bislang geschei-
terter Integrationsbemühungen in Deutschland sind sowie akzentuiert, dass die Angebote der 
Sozialdienste und gegebenenfalls des Integrationsmanagements diesen Problematiken nicht aus-
reichend entsprechen kann bzw. nicht in allen Fällen in deren originäre Zuständigkeit fällt. Denn sie 
müssen aktiv aufgesucht und wahrgenommen werden und die personellen und zeitlichen Ressour-
cen sind knapp. Durchgängig verweisen Fachkräfte aus den Sozialdiensten – in Übereinstimmung 
mit Stellungnahmen von Wissenschaftler_innen und aus Institutionen der Sozialen Arbeit –  
auf unzureichende personelle und zeitliche Ressourcen. Würde jede in Gemeinschaftsunterkünf-
ten untergebrachte Person wöchentlich Unterstützung in Anspruch nehmen, dann stünde nach 
Einschätzung der Fachkräfte pro Person bzw. Familie maximal ca. eine halbe Stunde pro Woche 
zur Verfügung, da auch administrative Aufgaben anfallen. Faktisch reduziert sich die Betreuung 
durch Sozialdienste damit fast ausschließlich auf die Beratung im Umgang mit Behörden und 

Förderung Modellprojekte „männlich.jung.geflüchtet“

Das Ministerium für Soziales und Integration fördert seit September 2020 mit knapp 800 000 
Euro ein Projekt der Jugendsozialarbeit („männlich.jung.geflüchtet“), um insbesondere geflüch-
tete junge Männer zu erreichen, die als besonders perspektivlos gelten und in Gruppen im 
öffentlichen Raum durch konfliktträchtiges (zum Beispiel gewaltbereites) Verhalten auffällig 
werden.

Für einen Zeitraum von 2 Jahren sollen im Rahmen des Projekts bis Ende 2022 an insgesamt 
fünf Modellstandorten in Baden-Württemberg neue und innovative Konzepte der Jugend- 
sozialarbeit zum Umgang mit jungen Geflüchteten erprobt werden. Deklariertes Ziel ist es, 
diese Konzepte, sofern sie sich als erfolgreich erweisen, anschließend auch auf andere Stand-
orte zu übertragen.
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die Vermittlung von Kontakten zu Institutionen. Eine umfassende Begleitung und gegebenenfalls 
erforderliche psychosoziale Beratung können unter diesen Bedingungen nicht gewährleistet wer-
den. Deshalb sollten die Unterstützungsangebote für junge alleinstehende Geflüchtete in Gemein-
schaftsunterkünften überdacht und weiterentwickelt werden. 

Innovative Praxis

Im empirischen Material des dem Report zugrundeliegenden Forschungsprojekts wurden die For-
scher_innen auf verschiedene innovative Projekte hingewiesen, die auf die oben beschriebenen 
Problemlagen reagieren: In einer Kommune werden sozialpädagogisch begleitete Wohngruppen 
in Gemeinschaftsunterkünften, in einer anderen gemäß §13 (3) SGB VIII im Stadtgebiet erprobt. 
Auch wurde weiter von einem Modellprojekt berichtet, in dem durch aufsuchende Jugendar-
beit junge Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften erreicht wurden. In einer anderen Region 
wurde als Reaktion auf Hilfebeendigung in der stationären Jugendhilfe ein Angebot aufsuchender 
Jugendarbeit im öffentlichen Raum etabliert. 

Bezüglich der gelingenden Öffnung von Regelangeboten wurde auf ein erfolgreiches Projekt hin-
gewiesen, durch das die mobile Jugendarbeit und ihre Arbeitsweise unter Geflüchteten bekannt 
gemacht wurde. Durch eingeworbene Fördermittel war es möglich, mittels spezifischer Angebote 
außerhalb des Regelbetriebs Kontakte aufzubauen und die jungen Geflüchteten dann an den Regel-
betrieb heranzuführen. Eine andere Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit entwickelte 
gezielte Kooperationen mit Flüchtlingsunterkünften sowie mit einer Schule, die junge Geflüch-
tete unterrichtete. Auch in diesem Fall war die gezielte Kontaktaufnahme mit jungen Geflüchteten 
erfolgreich und führte dazu, dass diese in einem nächsten Schritt eigenständig die Angebote der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit wahrnahmen. Weitere Informationen zu diesen Projekten sind 
in einem Forschungsbericht zu finden, der diesem GesellschaftsReport BW zugrunde liegt (Scherr 
und Breit 2021b: 48f.; 57f.) 

4.5. Zugänglichkeit von Regelangeboten

Die Regelangebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit bieten für junge Geflüchtete poten-
ziell die Chance, Kontakte zu gleichaltrigen Einheimischen aufzubauen und damit zu ihrer sozialen 
Integration beizutragen sowie Beratung und Unterstützung durch die dort tätigen Sozialarbeiten-
den in Anspruch zu nehmen. Diese Angebote stehen Geflüchteten zwar prinzipiell ebenso offen 
wie anderen jungen Menschen. In den vorliegenden Interviews zeigt sich jedoch, dass die Zugäng-
lichkeit faktisch nicht immer ausreichend und niederschwellig gewährleistet ist. Damit überein-
stimmend wurde auch in Studien zur Öffnung der offenen Jugendarbeit für Geflüchtete deutlich, 
dass gezielte Maßnahmen – konzeptionelle Klärungsprozesse, eine Qualifizierung der Fachkräfte 
zu rechtlichen Fragen und gegebenenfalls der Abbau von Abwehrhaltungen und Vorurteilen bei 
der bestehenden Klientel – erforderlich sind, um Zugangshürden abzubauen (Scherr und Sachs 
2020; Deinet und Scholten 2019). In den Interviews wurde aber auch auf einzelne Projekte inner-
halb der Jugendhilfe hingewiesen, die als gelungene Praxis der Ermöglichung eines Zugangs 
geflüchteter junger Menschen in Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit beschrieben 
werden können (siehe Abschnitt „Innovative Praxis“ ).
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Die Fachkräfte, denen eine tatsächliche aktive Öffnung gelungen ist, weisen diesbezüglich auf 
die Notwendigkeit hin, jungen Geflüchteten die Arbeitsweise und die Zielsetzungen der Jugend-
arbeit verständlich zu machen, da ihnen Formen der offenen, aufsuchenden und mobilen Jugend-
arbeit aus ihren Herkunftsländern vielfach nicht bekannt sind. Die Forschungsergebnisse zeigen 
zudem, dass der Zugang junger Geflüchteter zu den Regelangeboten der Kinder- und Jugendar-
beit lokal sehr unterschiedlich gut gelingt, nicht zuletzt in Abhängigkeit davon, wie gut die Koope-
rationen zwischen den Trägern der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, stationären Jugendhilfe und 
Flüchtlingssozialarbeit ausgeprägt sind. Maßnahmen, die darauf zielten, diesen Prozess der Öffnung 
durch Projektförderung und Fortbildung zu unterstützen, wurden von den Fachkräften, die diese in 
Anspruch genommen haben, als hilfreich beschrieben (siehe Abschnitt „Innovative Praxis“ ).

Die berichteten Erfahrungen der Fachkräfte fordern zudem dazu auf, gängige institutionelle 
Abgrenzungen und Spezialisierungen für die Arbeit mit jungen Geflüchteten zu überprüfen. So 
wurde für die offene Jugendarbeit akzentuiert, dass der Bedarf an Unterstützung bei der Arbeits-
platz-, Wohnungs-, Schulplatz- und Ausbildungssuche hier nicht ignoriert bzw. an zuständige Fach-
dienste delegiert werden könne. Für die offene, aber auch für die mobile Jugendarbeit hat es sich 
diesbezüglich als hilfreich erwiesen, die Zusammenarbeit mit Sozialdiensten in Gemeinschafts-
unterkünften, Einrichtungen der stationären Jugendhilfe, Jugendmigrationsdiensten sowie mit 
sprachvorbereitenden Schulklassen auf- oder auszubauen. In diesem Zusammenhang wird auch 
darauf hingewiesen, dass der Zugang zu Angeboten der Jugendarbeit dadurch erleichtert werden 
kann, wenn eine anfängliche Begleitung der jungen Geflüchteten zu den Angeboten durch eine 
ihnen bereits vertraute Fachkraft erfolgt, zum Beispiel bei unbegleiteten Minderjährigen durch ihre 
Fachkräfte aus der stationären Jugendhilfe.

4.6. Unterstützung bei psychischen Belastungen und Zugangshürden zu 
therapeutischen Angeboten

In Übereinstimmung mit Befunden der Flüchtlingsforschung (BMFSFJ 2020; BMFSFJ 2018; Har-
gasser 2015; Witt et al. 2015) werden in den geführten Interviews vielfältige psychische Belastun-
gen junger Geflüchteter beschrieben. Als diesbezügliche Ursachen werden Erfahrungen mit Gewalt 
und Misshandlung beschrieben, die unter anderem endemische Gewalt5  in Bürgerkriegen, die 
Ermordung von Angehörigen, die Rekrutierung als Kindersoldat, schwere körperliche Misshand-
lung während der Flucht und das Miterleben des Todes von Reisegefährten sowie Todesängste 
beim Überqueren des Mittelmeeres umfassen können. Hinweise auf Symptomatiken umfassen 
unter anderem Schlafstörungen, wiederkehrende Erinnerungen an traumatisierende Ereignisse, 
emotionale Erregungszustände, die durch Geräusche und Bilder ausgelöst werden, Schwierigkei-
ten der Impulskontrolle und die Retraumatisierung, bspw. im Fall einer Inhaftierung.

In den geführten Interviews zeigt sich, dass der professionelle Umgang der Fachkräfte mit den 
unterschiedlichen Belastungen junger Geflüchteter sehr unterschiedlich ausgeprägt ist: Er reicht 
von einer Dethematisierung in Beratungskontexten – Wahrnehmungen zu psychischen Belastun-

5 Endemische Gewalt ist dann gegeben, wenn Gewaltanwendung kein Ausnahmefall ist, sondern jederzeit damit 
zu rechnen ist, dass es zu Gewaltanwendung kommt.
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gen werden nicht angesprochen6, die Beratung fokussiert sich zum Beispiel auf rechtliche Fra-
gen oder die berufliche Perspektive – über den Versuch einer Weitervermittlung zu spezialisierten 
Beratungs- und Therapiestellen bis hin zu einer offenen Thematisierung in den eigenen Arbeits-
beziehungen. 

Damit zeigt sich, dass bei den interviewten Fachkräften kein fachlicher Konsens darüber besteht, 
ob, wann und wie es angemessen ist, in der Arbeit mit Geflüchteten die Kommunikation über bio-
grafische Belastungen und mehr oder weniger stark ausgeprägte psychische Probleme zuzulas-
sen oder anzuregen und wie mit Erzählungen über solche Erfahrungen und Themen umgegangen 
werden soll. Übereinstimmend sehen diese Fachkräfte jedoch ihre Rolle darin, bei potenziellen 
Anzeichen für eine gravierende psychische Belastung eine Weitervermittlung zu spezialisierten 
Beratungsstellen, Clearingstellen oder therapeutischen Angeboten zu ermöglichen. Diesbezüglich 
wird aber wiederkehrend betont, dass eine solche Weitervermittlung nicht immer gelingt, weshalb 
Belastungen nicht selten unbehandelt bleiben. Als hilfreich kann hier eine Begleitung durch Fach-
kräfte gelten, zu denen eine vertrauensvolle Beziehung besteht. Dies ist auch deshalb erforderlich, 
weil ein Teil der Geflüchteten in Kontexten aufgewachsen ist, in denen psychisch erkrankte Men-
schen stigmatisiert und sozial ausgegrenzt werden.

Um den Zugang zu Therapien zu erleichtern, wurden an einigen Standorten interdisziplinäre Ange-
bote installiert, die sich ausschließlich an die Zielgruppe Geflüchteter richten und bei denen durch 
die Kooperation von Sozialarbeitenden und Therapeut_innen Hemmschwellen abgebaut werden 
sollen.

Erhebliche psychische Erkrankungen können dazu führen, dass keine schulischen oder beruflichen 
Integrationsleistungen erbracht werden können, die gegebenenfalls eine Verfestigung des Auf-
enthaltsstatus ermöglichen. Fachkräfte sind dann auch aus aufenthaltsrechtlichen Gründen darauf 
verwiesen, junge Geflüchtete dabei zu unterstützen, psychologische Diagnosen und damit Nach-
weise für eine psychische Erkrankung zu erhalten, die für die Verhinderung von aufenthaltsbeendi-

6 Ein Grund dafür kann die professionelle Absicht sein, eine situative Retraumatisierung zu vermeiden und in Zusam-
menhang damit die Annahme, dass ein verantwortbarer Umgang mit Traumata eine einschlägige fachliche Quali-
fizierung voraussetzt. Dies wurde allerdings in den geführten Interviews nicht explizit als Grund benannt.

Fluchterfahrung und psychische Vulnerabilität

Vorliegende Studien und die Erfahrungen der Praxis weisen darauf hin, dass ein erheblicher 
Teil der Geflüchteten erhebliche psychische Belastungen aufweist (Kury et al. 2018). Für eine 
verbesserte psychosoziale, psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung vulnerabler 
Zielgruppen lassen sich generell zwei Ansatzpunkte unterscheiden, die auch für eine wei-
tere Verbesserung der Versorgung Geflüchteter relevant sind und im Landesplan der Hilfen 
für psychisch kranke Menschen in Baden-Württemberg diskutiert werden: Zielgruppenspe-
zifische Maßnahmen, die eine angemessene Inanspruchnahme des allgemeinen psychoso-
zialen, psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgungsangebots fördern einerseits 
und spezialisierte zielgruppenspezifische Angebote andererseits. 



 Nr. 3 | 2021     Seite 16GesellschaftsReport BW

genden Maßnahmen bedeutsam sein können. Diesbezüglich kritisieren die Fachkräfte, dass dies 
in Verbindung mit erheblichem Zeitdruck – der im Widerspruch zu teils langen Wartelisten und 
schwierigen Zugängen zu therapeutischen Angeboten steht – selbst eine erhebliche Belastung 
für Geflüchtete sein kann.

Die Psychosozialen Zentren (PSZ) zur Versorgung Geflüchteter greifen beide Ansatzpunkte auf. 
Sie halten zielgruppenspezifische psychosoziale, psychotherapeutische und diagnostische Ver-
sorgungsangebote für Menschen mit Fluchterfahrung unabhängig vom Aufenthaltsstatus vor und 
leisten zielgruppenbezogene Maßnahmen, um die Inanspruchnahme des allgemeinen Versor-
gungsangebotes durch Geflüchtete zu unterstützen und zu fördern. 

Um eine möglichst flächendeckende psychotherapeutische und psychosoziale Versorgung von 
traumatisierten Geflüchteten zu ermöglichen, wurde die Landesförderung für die PSZ von 500 000 
Euro im Jahr 2016 auf je 1,87 Mill. Euro für die Jahre 2020 und 2021 erhöht. Wesentliche Infor-
mationen zur Versorgungssituation und der Arbeit der Psychosozialen Zentren sind dem 3. Ver-
sorgungsbericht Traumatisierte Geflüchtete zu entnehmen, der im Dezember 2020 seitens der 
Landesärztekammer und der Landespsychotherapeutenkammer vorgelegt wurde. Dort wird zur 
Versorgungslage festgestellt, dass trotz erheblicher landespolitischer Anstrengungen erhebliche 
Versorgungslücken, insbesondere in ländlichen Regionen, gegeben sind: 

„Der Leistungsumfang des Asylbewerberleistungsgesetzes ermöglicht effektive therapeutische 
Arbeit nur in Ansätzen und verhindert in vielen Fällen eine nachhaltige Versorgung kranker geflüch-
teter Menschen. In vielen Teilen des Landes ist eine psychotherapeutische Versorgung schon 
für die Allgemeinheit schwer zugänglich; für Geflüchtete ist sie allerdings nicht nur infolge der 
regelhaft anzutreffenden Sprachbarrieren kaum umzusetzen. Als eines der Hauptprobleme stellt 
sich deshalb weiterhin die zwingend erforderliche Übernahme der Kosten für Sprachmittlung und 
Dolmetscher_innen dar, die von Therapeut_innen, Flüchtlingsverbänden und gesetzlichen Kran-
kenkassen gefordert wird und derzeit noch an den Rahmenbedingungen der Leistungsdefinition 
im Sozialgesetzbuch scheitert. Hier sind weitere Anstrengungen durch Politik und Funktionsträ-
ger erforderlich.“ (Landesärztekammer Baden-Württemberg/Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg 2020: 8f.).

4.7. Koordinationsbedarf und übergreifende Fallbegleitung

Eine übergeordnete, alle Lebensbereiche umfassende, Fallverantwortung bzw. -koordination ist 
außerhalb der Hilfen zur Erziehung nicht gegeben. Durch eine Verbesserung der institutionellen 
Vernetzung, der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie der fallbezogenen Kooperation könnte 
eine umfassende und an den Bedürfnissen der jungen Geflüchteten orientierten Fallbegleitung 
ermöglicht, sowie zur Entwicklung und Absicherung übergreifender Qualitätsstandards und zur 
Überwindung von Doppelstrukturen und Lücken im Unterstützungssystem beigetragen werden.

Im Forschungsprozess wurde wiederkehrend die Frage diskutiert, was angemessene und rea-
lisierbare Möglichkeiten zu einer darauf ausgerichteten Weiterentwicklung des Unterstützungs-
systems sein könnten. Diesbezüglich besteht eine Möglichkeit insbesondere in der Verbesserung 
der lokalen Vernetzung aller Institutionen, die mit jungen Geflüchteten bzw. denen, die keine Hilfe 
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zur Erziehung (mehr) erhalten, befasst sind. Aber auch dann, wenn diese realisiert wird, ist damit 
noch keine übergreifende Fallzuständigkeit etabliert, die in der Lage ist, in den Blick zu nehmen, 
welche Leistungen durch Fachdienste erbracht werden, diese bei Bedarf zu koordinieren, Unter-
stützungslücken zu identifizieren sowie als Ansprechstelle zu fungieren, die mit einer umfassen-
den Beratung und Begleitung junger erwachsener Geflüchteter beauftragt ist. 

5. Schlussbetrachtung 

Um eine tragfähige Lebensperspektive in der Aufnahmegesellschaft entwickeln zu können, erbrin-
gen junge Geflüchtete unter vielfach ungünstigen biografischen Voraussetzungen und institutionel-
len Bedingungen erhebliche eigene Integrationsanstrengungen. Diese Integrationsanstrengungen 
junger Geflüchteter sind von entscheidender Bedeutung dafür, dass es ihnen gelingen kann, eine 
tragfähige Lebensperspektive zu entwickeln. Wie auch bei einheimischen Jugendlichen treten 
dabei Entwicklungsrisiken auf, die zum Beispiel zum Scheitern an schulischen Anforderungen und 
Ausbildungsabbrüchen sowie jugendtypischem Problemverhalten führen können. Bei Geflüchte-
ten kommen zu diesen Entwicklungsrisiken jedoch zusätzliche Belastungen und Schwierigkeiten 
hinzu. Die Unterstützungsstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Flüchtlingsarbeit stel-
len diesbezüglich Leistungen zur Verfügung, die den gesellschaftlichen Integrationsprozess junger 
Geflüchteter wirksam unterstützen. Erschwert wird dies jedoch durch ausländer- und flüchtlings-
rechtliche Vorgaben, welche die Integrationsmöglichkeiten bei Geflüchteten ohne gesicherten 
Aufenthaltsstatus beeinträchtigen. Aufgrund der im Vergleich zu einheimischen atypischen biogra-
fischen Verläufe ist eine Fortführung fachlicher Klärungsprozesse dazu erforderlich, wie in Päda- 
gogik und Sozialer Arbeit angemessen mit Erfahrungen, Erwartungen und Zielsetzungen junger 
Geflüchteter umgegangen werden kann, die aus ihren Erfahrungen in den Herkunftsländern und 
während der Flucht resultieren. Dabei ist zu berücksichtigen, dass junge Geflüchtete Zeit für die 
Verarbeitung belastender Erfahrungen, den Sprach- und Qualifikationserwerb sowie die Neuaus-
richtung ihres Lebensentwurfs unter Bedingungen der Aufnahmegesellschaft benötigen, von 
ihnen also keine schnelle und krisenfrei verlaufende Integration erwartet werden kann.

Integrationspolitisch ist die Frage zu stellen, wie jungen Geflüchteten auch dann eine Integra-
tions- und Zukunftsperspektive eröffnet werden kann, wenn sie an den Hürden des Asyl- und 
Flüchtlingsrechts scheitern. Denn eine dauerhafte aufenthaltsrechtliche Unsicherheit stellt eine 
erhebliche psychische Zusatzbelastung dar, kann Integrationsanstrengungen entmutigen und 
erhöht das Risiko problematischer Entwicklungen und Verhaltensweisen.
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